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ANTRAG  
 
Juliane Ruschinzik, Johannes Radkte, Konrad Ulbrich, Alexander Harms, Hendrik Hauschild und 
Korbinian Geiger 
 
 
Das Studierendenparlament möge folgende Änderungen der Finanzordnung beschließen:  
 
Änderung der Finanzordnung § 15 Absatz 4: 
 
Alt:  
(4) Das Präsidium des Studierendenparlaments erhält eine Aufwandsentschädigung, welche bis zu € 100 
pro Monat und zusätzlich € 100 pro Sitzung beträgt. Die Gesamtaufwandsentschädigung ist auf 
400€/Monat begrenzt.  
 
Neu:  
(4) Das Präsidium des Studierendenparlaments erhält eine Aufwandsentschädigung, welche bis zu € 150 
pro Monat und zusätzlich € 150 pro Sitzung beträgt. Die Gesamtaufwandsentschädigung ist auf € 600 
pro Monat begrenzt.  
 
 
Begründung: 
 
Erfolgt mündlich auf der Sitzung. 
 


